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 74/12. Sekretariats-Abteilung für die Rechte des palästinensischen Volkes 
 

 

 Die Generalversammlung,  

 nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die Ausübung der unveräußerli-

chen Rechte des palästinensischen Volkes1,  

 insbesondere Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, die der Ausschuss und die Se-

kretariats-Abteilung für die Rechte des palästinensischen Volkes im Einklang mit ihrem je-

weiligen Mandat ergriffen haben, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 32/40 B vom 2. Dezember 1977 und alle ihre spä-

teren einschlägigen Resolutionen, namentlich ihre Resolution 73/21 vom 30. November 2018, 

 1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Maßnahmen, die der Generalsekretär 

gemäß ihrer Resolution 73/21 ergriffen hat; 

 2. ist der Auffassung, dass die Sekretariats-Abteilung für die Rechte des palästi-

nensischen Volkes dadurch, dass sie den Ausschuss für die Ausübung der unveräußerlichen 

Rechte des palästinensischen Volkes bei der Erfüllung seines Mandats fachlich unterstützt, 

nach wie vor einen konstruktiven und positiven Beitrag zur Sensibilisierung der internatio-

nalen Öffentlichkeit für die Palästina-Frage und die Dringlichkeit einer 
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